
2. Änderungssatzung 
 

der Gemeinde Bad Rothenfelde 
über Parkgebühren (Parkgebührenordnung) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 11 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), in Verbindung mit 
§ 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12.07.2021 (BGBl. I S. 3108), hat der Rat der Gemeinde Bad 
Rothenfelde in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Änderungssatzung zur 
Parkgebührenordnung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
 
 

§ 2 
Parkgebühren 

 
 

 
1. Für die Parkplätze „Am Kurpark“ (gegenüber dem alten Rathaus), betragen die 
Gebühren: 
 
Dauer Gebühr 
1.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
2.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
3.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
4.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
5.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
6.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
7.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
8.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
9.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
10. angefangene ½ Stunde     1,00 € 
jede weitere angefangene Stunde   1,00 € 
Tageshöchstsatz    12,00 € 
Parkdauer von nur ½ Stunde = gebührenfrei 
 
Gebührenpflicht  
Ganzwöchig von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr. 
Während der übrigen Zeiten ist das Parken gebührenfrei. 
 

 
  



 
2. Für die Parkplätze „Kurhaus“ (Parkstraße), betragen die Gebühren: 
 
Dauer Gebühr 
1.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
2.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
3.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
4.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
5.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
6.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
7.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
8.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
9.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
10. angefangene ½ Stunde     1,20 € 
jede weitere angefangene Stunde   1,20 € 
Tageshöchstsatz    12,00 € 
 
Gebührenpflicht  
Ganzwöchig von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr und an Feiertagen. 
Während der übrigen Zeiten ist das Parken gebührenfrei. 
 

 
 

 
3. Für die Parkplätze auf dem Zentralparkplatz betragen die Gebühren: 
 
Dauer Gebühr 
1.   angefangene Stunde     1,80 € 
2.   angefangene Stunde     1,80 € 
3.   angefangene Stunde     1,80 € 
4.   angefangene Stunde     1,80 € 
5.   angefangene Stunde     1,80 € 
6.   angefangene Stunde     1,80 € 
7.   angefangene Stunde     1,80 € 
8.   angefangene Stunde     1,80 € 
9.   angefangene Stunde     1,80 € 
10. angefangene Stunde     1,80 € 
jede weitere angefangene Stunde   1,80 € 
Tageshöchstsatz    12,00 € 
Parkdauer von nur ½ Stunde = gebührenfrei 
 
Gebührenpflicht  
Montags bis freitags von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr. 
Samstags, sonntags und an Feiertagen von 09:00 bis19:00 Uhr 
Während der übrigen Zeiten ist das Parken gebührenfrei. 
 
Dauerparker zahlen auf dem Zentralparkplatz 18,00 € pro Monat (Parkausweis 
ganzwöchig) bzw. 15,00 € pro Monat (Parkausweis Mo – Fr). 
Die Vergabe eines Dauerparkplatzes erfolgt nach Verfügbarkeit unter dem 
Vorbehalt einer Kündigungsfrist von 4 Wochen. 
 



 

 
4. Für die Parkplätze „Osnabrücker Straße, Münstersche Straße (am Ev. 
Gemeindehaus)“ betragen die Gebühren: 
 
Dauer Gebühr 
1.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
2.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
3.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
4.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
5.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
6.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
7.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
8.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
9.   angefangene ½ Stunde     1,20 € 
10. angefangene ½ Stunde     1,20 € 
jede weitere angefangene Stunde   1,20 € 
Tageshöchstsatz      7,00 € 
 
Gebührenpflicht  
a. Parkplatz „Münstersche Straße“ (am Ev. Gemeindehaus) 
 
Montag – Samstag und an Feiertagen von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr. 
Sonntag                            von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Während der übrigen Zeiten ist das Parken gebührenfrei. 
 
b. Parkplatz „Osnabrücker Straße“ 
 
Ganzwöchig von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr und an Feiertagen. 
Während der übrigen Zeiten ist das Parken gebührenfrei. 
 
Dauerparker zahlen auf den Parkplätzen „Münstersche Straße (am Ev. Gemeinde-
haus), und Osnabrücker Straße“ 18,00 € pro Monat (Parkausweis ganzwöchig) bzw. 
15,00 € pro Monat (Parkausweis Mo – Fr). 
 
Die Vergabe eines Dauerparkplatzes erfolgt nach Verfügbarkeit unter dem 
Vorbehalt einer Kündigungsfrist von 4 Wochen. 
 

 
  



 
5. Für die Parkplätze am heristo-sportpark“ betragen die Gebühren: 
 
Dauer Gebühr 
1.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
2.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
3.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
4.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
5.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
6.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
7.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
8.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
9.   angefangene ½ Stunde     1,00 € 
10. angefangene ½ Stunde     1,00 € 
jede weitere angefangene Stunde   1,00 € 
Tageshöchstsatz      6,00 € 
 
Gebührenpflicht  
 
Montag – Freitag                       von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen  von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Während der übrigen Zeiten ist das Parken gebührenfrei. 
 
Dauerparker zahlen 15,00 € pro Monat (Parkausweis ganzwöchig) bzw. 12,00 € pro 
Monat (Parkausweis Mo – Fr). 
 
Die Vergabe eines Dauerparkplatzes erfolgt nach Verfügbarkeit unter dem 
Vorbehalt einer Kündigungsfrist von 4 Wochen. 
 

 
 

 
Artikel 2 

 
Diese 2. Änderungssatzung zur Parkgebührenordnung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück in Kraft.  
 
 
Bad Rothenfelde, 15.12.2022    -L.S.- 
 
 
Gez. Rehkämper 
_____________ 
Bürgermeister 
 
 


